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Allerdings hat er EuGH entschieden, dass ein Beschluss der Staats-
anwaltschaft, mit dem das Strafverfahren beendet und das Ermitt-
lungsverfahren gegen eine Person vorbehaltlich der Wiedereröffnung
des Strafverfahrens oder der Aufhebung des Beschlusses ohne die
Auferlegung von Sanktionen (nach nationalem Recht) endgültig ein-
gestellt wird, nur dann als rechtskräftige Aburteilung iSd Art. 54
SDÜ bzw. Art. 50 GRC eingestuft werden kann, wenn aus der Be-
gründung des Beschlusses hervorgeht, dass dieses Verfahren einge-
stellt wurde, nachdem eingehende Ermittlungen durchgeführt wor-
den sind. Ein Indiz für das Fehlen solcher Ermittlungen bilde der
Umstand, dass eine Vernehmung des mutmaßlichen Opfers der Straf-
tat oder eines möglichen Zeugen unterblieben sei (EuGH [GK] Rs.
C-486/14, Tz. 53 – Piotr Kossowski).
Nicht abschließend geklärt ist, wie Entscheidungen zu behandeln

sind, die nach nationalem Recht nur beschränkte Rechtskraft entfal-
ten ("Rn. 33). Einen unanfechtbaren Beschluss eines belgischen Ge-
richtes, mit dem die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt
wurde und der erneute Ermittlungen in Belgien verhinderte, sofern
keine neuen Tatsachen auftauchten (ähnlich einem nach § 211 StPO
beschränkt rechtskräftigen Ablehnungsbeschluss in Deutschland),
hat der EuGH als rechtskräftige Aburteilung iSd Art. 54 SDÜ ange-
sehen (vgl. EuGH Rs. C-398/12, 5.6.2014, NJW 2014, 3010 – M;
zust. Gaede NJW 2014, 2990 (2991 f.)).
Der EuGH begründet diesen weiten Ansatz ua damit, dass zur ef-

fektiven Wahrung des primärrechtlich gewährleisteten Rechts auf
Freizügigkeit eine Ausdehnung auch auf nichtgerichtliche Entschei-
dungen geboten sei. Nur so könne ein Beschuldigter auf den Strafkla-
geverbrauch vertrauen und müsse innerhalb der Union keine weitere
Verfolgung wegen derselben Tat befürchten.
Zum anderen gebiete der Grundsatz der gegenseitigen Anerken-

nung auch ein Vertrauen in die mitgliedstaatlichen Strafrechtssys-
teme. Insbesondere Fälle minderschwerer Kriminalität werden euro-
paweit zunehmend ohne gerichtliche Beteiligung erledigt. Das
Doppelbestrafungsverbot nach Art. 54 SDÜ von einer solchen Ge-
richtsbeteiligung abhängig zu machen, scheint daher nicht geboten
(vgl. auch Vogel/Norouzi JuS 2003, 1059 (1061)). Es kann nicht auf
solche rein verfahrensrechtlichen und formalen Gründe ankommen.

Lösung Fall 2: Einer möglichen Anwendung des Art. 54 SDÜ steht jeden-
falls nicht entgegen, dass das Urteil gegen B in dessen Abwesenheit ergan-
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gen ist. Eine solche Beschränkung sieht schon der Wortlaut des Art. 54 SDÜ
nicht vor. Auch gebietet der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens der
Vertragsstaaten in die ausländischen Strafjustizsysteme, dass auch ein Ur-
teil, welches nach nationalem Recht so nicht hätte ergehen dürfen, anzuer-
kennen ist (EuGH Rs. C-297/07, NJW 2009, 3149, Tz. 34 ff. – Bourquain).
Lösung Fall 1: In der zugrunde liegenden Verfahrenskonstellation ist zu-

nächst zu fragen, ob auch nichtrichterliche Verfahrenserledigungen, wie die
Verfahrenseinstellung durch die deutsche StA, „rechtskräftige Aburteilun-
gen“ iSv Art. 54 SDÜ darstellen können. Während die bis zur EuGH-Ent-
scheidung in der Rs. Gözütok und Brügge wohl überwiegend vertretene
Auffassung gestützt auf den Wortlaut der Norm („abgeurteilt“) eine ge-
richtliche Mitwirkung verlangte, stellte der EuGH fest, dass für eine Abur-
teilung iSv Art. 54 SDÜ jede verfahrensbeendende Entscheidung einer an
der Strafverfolgung beteiligten Behörde genüge. Dieser Entscheidung müsse
jedoch eine Sanktionswirkung zukommen und sie müsse zu einem nach
nationalem Recht endgültigen Strafklageverbrauch führen.
Der Verfahrenseinstellung durch die StA nach § 153a I StPO kam durch

die Geldauflage eine Sanktionswirkung zu. Auch ist die Strafklage (jedenfalls
im Hinblick auf die Verfolgung als Vergehen, § 153a I 5 StPO) nach
deutschem Recht verbraucht. Da es nach der Rechtsprechung des EuGH
auf das innerstaatliche Recht ankommen soll, ist auch bei beschränkter
Rechtskraft davon auszugehen, dass im selben Umfang eine strafklage-
verbrauchende Wirkung eintritt.
Dass die Einstellung ohne gerichtliche Beteiligung erfolgte, ist unter die-

sen Voraussetzungen unschädlich.

b) Begriff der „Straftat“

Bei der „abgeurteilten“ Tat muss es sich um eine „Straftat“ han-
deln. Bei der Beurteilung des strafrechtlichen Charakters der Sank-
tion bzw. des Verfahrens orientiert sich der EuGH an den Engel-Kri-
terien des EGMR (" § 9 Rn. 206): Es kommt danach auf die
„strafrechtliche“ Klassifizierung des fraglichen Vergehens nach inner-
staatlichem (hier: unionsrechtlichem) Recht an, auf die eigentliche
Natur des Vergehens sowie auf Art und Schwere der angedrohten
Sanktion.

Beispiel: Die Kürzung von Beihilfen nach VO 1973/2004 wegen falscher
Angaben in einem vorherigen Beihilfeantrag ist nach Ansicht des EuGH bei
Anwendung der Engel-Kriterien keine strafrechtliche Sanktion: Sie diene nicht
der Bestrafung des Wirtschaftsteilnehmers, sondern dem Schutz des Uni-
onshaushalts vor Unregelmäßigkeiten iRd Beihilferegelungen. Eine solche
„Sanktion“ greife nur, wenn ein Wirtschaftsteilnehmer, der durch falsche An-
gaben aufgefallen war, einen weiteren Antrag für die Folgejahre stelle, was er
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schließlich nicht müsse (vgl. EuGH Rs. C-489/10, 5.6.2012, Tz. 36 ff. –
Bonda).

Zu beachten ist, dass einige Staaten Vorbehalte zu Art. 54 SDÜ erklärt ha-
ben, die eine erneute Strafverfolgung nicht ausschließen, so etwa die Bundes-
republik Deutschland für Taten, die von einem Bediensteten der Bundesrepu-
blik unter Verletzung einer Amtspflicht begangen wurden (vgl. zu den
Vorbehalten Schmidt Rn. 435).

c) Dieselbe Tat („idem“)

Als Tat iSv Art. 54 SDÜ ist ein Komplex konkreter, in zeitlicher
und räumlicher Hinsicht sowie nach ihrem Zweck unlösbar mit-
einander verbundener Tatsachen zu verstehen, die unabhängig von
ihrer rechtlichen Qualifizierung im nationalen Recht (etwa als
„Raub“, § 249 StGB, „Diebstahl“, § 242 StGB), als ein zusammen-
hängender Lebenssachverhalt angesehen werden müssen (vgl. etwa
BGH NJW 2014, 1025, Tz. 15 mwN). Als Kriterien sind vor allem
Tatort, Tatzeitpunkt, Zweck der Tat und Täteridentität heranzuzie-
hen (vgl. Degenhard StraFo 2005, 68; EuGH Rs. C-367/05, NJW
2007, 3416, Tz. 28, 36 – Kraaijenbrink). Der prozessuale Tatbegriff
nach § 264 StPO ist dagegen irrelevant.

d) Vollstreckungsklausel

Eine Besonderheit des Art. 54 SDÜ ist das Erfordernis eines Voll-
streckungselements. Der Eintritt des Strafklageverbrauchs setzt dem-
nach voraus, dass die verhängte Sanktion bereits vollstreckt worden
ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteilsstaates
nicht mehr vollstreckt werden kann.
Der EuGH geht bei staatsanwaltlichen Verfügungen davon aus, dass

mit Erfüllung der erteilten Auflage die verhängte Sanktion als „voll-
streckt“ anzusehen ist (EuGH Rs. C-187/01 u. C-385/01, 11.2.2003,
Tz. 30 – Gözütok u. Brügge).
Das Vollstreckungselement ist auch dann erfüllt, wenn eine ver-

hängte Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist
(EuGH Rs. C-288/05, NJW 2007, 3412, Tz. 44 – Kretzinger).
Der Annahme des dritten Vollstreckungselements („nicht mehr

vollstreckt werden kann“) steht nicht entgegen, dass die Strafe nach
dem Recht des Urteilsstaates zu keinem Zeitpunkt vollstreckt werden
konnte (EuGH Rs. C-297/07, NJW 2009, 3149 – Bourquain). Typi-
sche Fälle sind hier etwa Amnestie, Begnadigung oder Vollstre-
ckungsverjährung (vgl. § 79 I StGB).
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Lösung Fall 2: Eine zentrale Frage im Ausgangsfall war die nach der Er-
füllung des von Art. 54 SDÜ vorgeschriebenen Vollstreckungselements. Da
das französische Verfahrensrecht nach dem Wiederauftauchen des B einen
neuen Prozess in dessen Anwesenheit vorgeschrieben hätte, aber bevor dies
tatsächlich möglich gewesen wäre Vollstreckungsverjährung eingetreten war,
war das gegen ihn ergangene Urteil zu keinem Zeitpunkt vollstreckbar.
Aus der Formulierung „nicht mehr vollstreckt werden kann“ in Art. 54

SDÜ hätte man folgern können, dass die verhängte Strafe zumindest im
Zeitpunkt ihrer Verkündung hätte vollstreckbar sein müssen.
Der EuGH stellte klar, dass sich der Wortlaut ausschließlich auf den Zeit-

punkt der Einleitung eines erneuten Strafverfahrens bezieht. Dass das
Urteil von 1961 nach dem alleine maßgeblichen französischen Verfahrens-
recht zu keinem Zeitpunkt vollstreckbar war, war insofern unschädlich.
Der von einem Staat rechtskräftig Verurteilte darf nicht befürchten müssen,
in einem anderen Vertragsstaat aufgrund des differierenden Verfahrensrechts
einer erneuten Strafverfolgung ausgesetzt zu werden. Dies würde ihn in sei-
ner Freizügigkeit beschränken.

e) Rechtsfolge

Art. 54 SDÜ führt zu einem umfassenden Verfolgungsverbot, dh
bereits die erneute Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist ausge-
schlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Entscheidung des erstverur-
teilenden Staates nur eine beschränkte Rechtskraft zukommt (vgl.
etwa § 153a I 5 StPO; vgl. auch Böse GA 2003, 754).

3. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EUC)

Ein weiterer Versuch, einen europaweiten zwischenstaatlichen
(„transnationalen“) Strafklageverbrauch festzusetzen, wurde durch
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union unternommen.
Durch den Vertrag von Lissabon wurde die EUC rechtlich dem EUV
und dem AEUV gleichgestellt (Art. 6 I EUV). Ihr kommt damit
unionsrechtlich der Rang von Primärrecht zu (" § 6 Rn. 7).
Art. 50 EUC sieht vor:
Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der

Union nach dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen
worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft wer-
den.
Die Norm begründet damit nicht nur ein innerstaatliches Verbot

der Doppelbestrafung, sondern gilt auch und vor allem auf zwischen-
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staatlicher Ebene sowie zwischen den Organen der EU und den
Mitgliedstaaten.

a) Allgemeine Voraussetzungen

Der Wortlaut des Art. 50 EUC setzt eine rechtskräftige Verurtei-
lung oder einen rechtskräftigen Freispruch voraus. Im Gegensatz
zu Art. 54 SDÜ wird hier nicht der Begriff der Aburteilung verwen-
det. Sachlich sind jedoch keine Unterschiede gegeben; auf die Aus-
führungen bei Art. 54 SDÜ darf insofern verwiesen werden
("Rn. 14 ff.).
Auch hinsichtlich des Tatbegriffs ergeben sich prinzipiell keine

Unterschiede zu Art. 54 SDÜ (vgl. auch BGH NStZ-RR 2016, 290
(291)). Zu beachten ist allerdings, dass der in Art. 50 EUC verwen-
dete Begriff der Straftat weit auszulegen ist. Hierunter sollen neben
Ordnungswidrigkeiten auch Disziplinarsanktionen fallen (NK-
EuGRCh/Eser EUC Art. 50 Rn. 8).

b) Vollstreckungselement

Der wesentliche Unterschied zwischen Art. 54 SDÜ und Art. 50
EUC liegt darin, dass letzterer dem Wortlaut nach auf ein Vollstre-
ckungselement verzichtet (hierzu: Heger FS Kühne, 2013, 565).
In Ermangelung europaweit einheitlicher Strafrechtssysteme

könnte dies Beschuldigte dazu verleiten, sich nicht nur der Strafver-
folgung in dem Staat mit der geringsten Strafandrohung zu stellen
und die geringere Strafe zu verbüßen, sondern sogar vor der Vollstre-
ckung in ein anderes EU-Land zu fliehen, in dem dann die Tat (wegen
Art. 50 EUC) nicht noch einmal verfolgt werden könnte. Fraglich ist
aber, ob an der Vollstreckungsklausel des Art. 54 SDÜ ohnehin auch
im Rahmen des Art. 50 EUC festgehalten werden muss:
Teilweise wird eine Verdrängung des Art. 54 SDÜ durch Art. 50

EUC angenommen. Als Argument wird insbesondere angeführt,
dass im einheitlichen Rechtsraum der EU mit dem Prinzip der gegen-
seitigen Anerkennung und der Möglichkeit eines Europäischen Haft-
befehls kein Bedürfnis für ein solches Vollstreckungselement mehr
bestehe (Zöller FS Krey, 2010, 501 (519 f.))
Letztlich vermag der Verweis auf den Europäischen Haftbefehl

zum Zwecke der Vollstreckung einer bereits verhängten Strafe auf-
grund seines begrenzten Anwendungsbereichs (Mindeststrafe, obliga-
torische und fakultative Ablehnungsgründe) diese Problematik nur
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unbefriedigend zu lösen (Hecker EuStrafR § 13 Rn. 38; Satzger FS
Roxin II, 2011, 1516 (1522 f.)).
Dagegen ist mit der Rechtsprechung deutscher Gerichte davon

auszugehen, dass Art. 54 SDÜ als sekundärrechtliche Umsetzung
bzw. Konkretisierung des (primärrechtlichen) Art. 50 EUC interpre-
tiert werden muss (LG Aachen StraFo 2010, 190; BGH BeckRS 2010,
30899; BGHSt 56, 11, Tz. § 13ff.). Zwar stellt die Forderung eines
Vollstreckungselements einen Eingriff in das primärrechtliche
Grundrecht des Art. 50 EUC dar, doch ist dieser nach Art. 52 EUC
formell wie materiell gerechtfertigt, da Art. 54 SDÜ hierfür eine aus-
reichend bestimmte gesetzliche Grundlage bildet. Die Verhinderung
der Vollstreckungsvereitelung durch Flucht in einen anderen EU-
Staat stellt insofern das legitime Ziel dar.
In diesem Sinne hat der EuGH in der Rs. Zoran Spasic entschie-

den, dass Art. 54 SDÜ als gesetzliche, den Wesensgehalt des Art. 50
EUC wahrende sowie verhältnismäßige Einschränkung des
Art. 50 EUC iSv Art. 52 I EUC anzusehen sei (vgl. EuGH (GK) Rs.
C-129/14, 27.5.2014, Tz. 51 ff.; krit. Gaede NJW 2014, 2990). Art. 54
SDÜ werde in den Erläuterungen zur Charta ausdrücklich erwähnt.
Die in Art. 54 SDÜ vorgesehene Vollstreckungsbedingung gehe auch
nicht über das hinaus, was erforderlich sei, um im Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts zu verhindern, dass Personen, die in
einem Mitgliedstaat der Union rechtskräftig verurteilt wurden, der
Strafe entgehen.

Dass Art. 54 SDÜ schon vor der EUC in Kraft getreten ist, hindert eine sol-
che Auslegung nicht.

Es erscheint insgesamt auch im Hinblick auf die Normenhierarchie
vorzugswürdig, Art. 54 SDÜ als Konkretisierung des Art. 50 EUC
anzusehen. Auch nach dem EuGH ist damit im Ergebnis an der Vo-
raussetzung eines Vollstreckungselements festzuhalten.
Duesberg (ZIS 2017, 66 ff.) spricht sich hingegen für eine vermit-

telnde Lösung aus. In einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts müsse der transnationale Strafklageverbrauch grundsätz-
lich unabhängig von einem Vollstreckungselement eintreten. Etwas
anderes gelte lediglich dann, wenn gewichtige Sicherheitsbedürfnisse
gegenüber den Freiheitsinteressen des Täters an einer einmaligen
Strafverfolgung und Bestrafung überwiegen (ZIS 2017, 66 (89)). Eine
solche Abwägungsentscheidung ist jedoch stets einzelfallabhängig.
Zu welchem Ergebnis die Abwägung im konkreten Fall gelangen

144 § 7. Ne bis in idem

43

43a

44

44a



muss, lässt sich im Vorfeld kaum abstrakt bestimmen. Daher ist eine
solche vermittelnde Lösung gerade unter dem Aspekt der Rechtssi-
cherheit und Vorhersehbarkeit kritisch zu sehen.
In der Rs. C-217/15/C-350/15 (Orsi/Baldetti) hat der EuGH am

5.4.2017 entschieden, dass Art. 50 EUC es zulässt, dass nach Verhän-
gung einer rechtskräftigen steuerlichen Sanktion wegen desselben
Sachverhalts Strafverfahren wegen Nichtabführung der Mehrwert-
steuer eingeleitet werden, wenn diese Sanktion gegen eine Gesell-
schaft mit Rechtspersönlichkeit verhängt wurde, während sich die
Strafverfahren gegen eine natürliche Person richten.

4. Weitere Initiativen auf EU-Ebene

Um Kompetenzkonflikte von vornherein zu vermeiden und die
Aburteilung staatenübergreifender Straftaten einem nationalen Straf-
gericht zuzuweisen, hat es auf Unionsebene in den letzten Jahren
mehrere Initiativen gegeben.
Der Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates v. 30.11.2009 zur

Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafsa-
chen (ABlEU Nr. L 328/42) sieht eine Pflicht zur Kontaktaufnahme
der jeweiligen Behörden vor (" § 5 Rn. 35). Durch die direkte Kon-
sultation sollen parallele Verfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten
vermieden werden, wobei im Falle des Scheiterns eines Kompromis-
ses bezüglich der Konzentration der Strafverfahren in einem einzigen
Mitgliedstaat beide Staaten ihr jeweiliges Verfahren weiterverfolgen
dürfen. Eine ursprünglich angedachte Festschreibung von Kriterien
für die Begründung der Zuständigkeit bei einem Mitgliedstaat konnte
sich nicht durchsetzen (kritisch hierzu: Schünemann/Roger ZIS 2010,
92 (96); zum Rahmenbeschluss insgesamt: Vogel StRR 2011, 135
(139)). Vertiefend: Zimmermann, Strafgewaltkonflikte in der Europä-
ischen Union, 2014.
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